MELDUNGSFORMULAR FÜR EINEN GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DIE TCOR[footnoteRef:2] MIT NIEDERLASSUNG IN BELGIEN [2:  Verordnung (EU) 2021/784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0784 ] 


Zweck dieser Meldung ist, Hostingdiensteanbietern, im Sinne von Artikel 2.1 TCOR, die keine Hauptniederlassung in der Europäischen Union haben, aber Dienstleistungen in der Europäischen Union anbieten, die Möglichkeit zu geben, schriftlich eine natürliche oder juristische Person, die in einem der EU-Mitgliedstaaten, wo der Hostingdiensteanbieter seine Dienstleistungen anbietet, ansässig oder niedergelassen ist, zu ihrem gesetzlichen Vertreter zu benennen.

	I. Allgemeine Kontaktinformationen


	1. Offizieller Name des (außerhalb der EU niedergelassenen) Hostingdiensteanbieters, der die Meldung macht: 



	2. Name des gesetzlichen Vertreters (Art. 17 TCOR):   


	3. Art des gesetzlichen Vertreters:                         o   Juristische Person                                      o   Natürliche Person


	4. Postanschrift (in Belgien) des gesetzlichen Vertreters:




	5. Telefonnummer des gesetzlichen Vertreters: 


	6. E-Mail-Adresse des gesetzlichen Vertreters: 


	7. Name der Kontaktstelle:


	8. Instrumente, womit Angaben zu dem gesetzlichen Vertreter öffentlich zugänglich gemacht werden (z.B. URL, Dokument oder Teil der Website):



	II. Rechtshinweise 


	1. Der Hostingdiensteanbieter stattet seinen gesetzlichen Vertreter mit den notwendigen Befugnissen und Ressourcen aus, damit dieser den von den zuständigen Behörden erlassenen Entscheidungen und Entfernungsanordnungen nachkommen und mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten kann (cf. Art. 17.2 TCOR).


	2. Der gesetzliche Vertreter kann für Verstöße aus dieser Verordnung haftbar gemacht werden; jegliche Haftung und rechtliche Schritte gegen den Hostingdiensteanbieter bleiben hiervon unberührt (cf. Art. 17.3 TCOR).


	3. Der Hostingdiensteanbieter macht Informationen über den gesetzlichen Vertreter öffentlich zugänglich (cf. Art. 17.4 TCOR).


	4. Jede Änderung der in diesem Formular enthaltenen Informationen ist unverzüglich zu melden. 


	

	

	Meldungsdatum:

	Unterzeichnung:






